
Ambitionierte Luftqualitätsziele  
erreichen, geeignete Rahmen­
bedingungen schaffen

Obwohl sich die Luftqualität in Deutschland in den letz-
ten Jahrzehnten durch gesetzliche Regelungen und um-
gesetzte Maßnahmen zur Emissions- und Immissions-
minderung verbessert hat (UBA 2025), stellt die 
Luftschadstoffbelastung weiterhin den größten umwelt-
bedingten Risikofaktor für die Gesundheit dar (IHME 
2023; Peters et al. 2023; UBA 2019). Im Interesse des 
Gesundheitsschutzes empfiehlt die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) daher eine Verschärfung der aktuell 
geltenden Grenzwerte für Luftschadstoffe (WHO 2021). 
Die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit umfas-
sen unter anderem lungenbezogene Erkrankungen, ein 
erhöhtes Risiko von ischämischen Herzerkrankungen und 
Typ-2-Diabetes (Schulz et al. 2019). Außerdem kann die 
langfristige Exposition gegenüber Luftschadstoffen zu 
Schwangerschaftskomplikationen (Frühgeburtlichkeit, 
Schwangerschaftsdiabetes) führen und die Entstehung 
von Demenz- und Alzheimer-Erkrankungen beschleuni-
gen (ebd.). Besonders gesundheitsgefährdend ist die Be-
lastung mit Feinstäuben (PM10 und PM2,5) und ultrafei-
nen Partikeln(UFP), Stickstoffoxiden (NOX) und Ozon 
(O3). Feinstaubbelastungen, die in Städten vor allem in 
der Nähe stark befahrener Straßen auftreten, tragen er-
heblich zu Atemwegserkrankungen (z. B. Bronchitis) und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie geringerer Lungen-
funktion bei (WHO – Regional Office for Europe 2013; 
2021; SRU 2008; Schulz et al. 2019). Trotz der flächende-

ckenden Einhaltung der aktuell geltenden EU-Grenzwer-
te für Feinstäube konnten im Jahr 2023 rund 21.600 at-
tributable Todesfälle in Deutschland auf die Exposition 
gegenüber PM2,5-Konzentrationen oberhalb des WHO-
Richtwertes (5 µg/m3 im Jahresmittel) zurückgeführt 
werden (EEA 2025). Auch nach Einhaltung der bislang 
geltenden Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) verur-
sacht die NO2-Exposition vermeidbare Krankheitslasten 
und Todesfälle. Zudem wird der Richtwert der WHO von 
10 μg/m3 im Jahresmittel zum Teil deutlich überschrit-
ten (Sell et al. 2025, UBA 2026). Nach Berechnungen der 
EEA (2026) gingen im Jahr 2023 zudem circa 13.062 vor-
zeitige Todesfälle in Deutschland auf Ozonbelastungen 
oberhalb des WHO-Richtwerts zurück. 

Der SRU begrüßt daher die Einführung strengerer Grenz-
werte für Luftschadstoffe durch die nationale Umsetzung 
der novellierten Luftqualitätsrichtlinie (EU) 2024/2881. 
Allerdings muss beachtet werden, dass die Grenzwerte 
dieser Richtlinie noch nicht den Richtwerten der WHO 
entsprechen, die auf breiter wissenschaftlicher Basis 
erarbeitet wurden. Der SRU empfiehlt daher mittelfris-
tig, den bereits in der Richtlinie angelegten Weg, die 
Ausrichtung an den WHO-Richtwerten für Feinstäube, 
Stickstoffoxide und Ozon bis 2050 zu erreichen (Art. 1 
und 3 der Richtlinie), in der europäischen und nationalen 
Gesetzgebung konsequent zu verfolgen. Damit kann per-
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spektivisch die Krankheitslast weiter verringert werden. 
Aus umweltepidemiologischer Sicht kann auch bei mo-
deraten Belastungen keine Entwarnung gegeben wer-
den, da unter anderem für Feinstaub und für NO2 kein 
Schwellenwert ermittelt werden konnte, unterhalb dem 
keine Effekte auftreten (SRU 2023). Der SRU begrüßt 
außerdem, dass mit der EU-Luftqualitätsrichtlinie erst-
malig die Partikelanzahl für Ultrafeinstäube (PM0,1) ge-
messen werden muss. Ultrafeinstäube dringen tief in 
die Atemwege ein und können von dort ins Blut und in 
unterschiedliche Organe gelangen. Folge davon können 
unter anderem neurokognitive Fehlfunktionen sowie 
Entwicklungsstörungen bei Kindern sein (SRU 2023). 
Für UFP sollte ein standardisiertes Monitoring für die 
Außenluft entwickelt werden, das die Definition eines 
neuen ambitionierten Grenzwerts zum Schutz der Bevöl-
kerung zum Ziel hat.  

Die neue Luftqualitätsrichtlinie enthält eine Reihe von 
konkreten Ansatzpunkten, mit denen die defizitäre Im-
plementation der alten Luftqualitätsrichtlinie verbessert 
werden könnte (SRU 2026b). Dazu zählt beispielsweise 
die verpflichtende frühzeitige Aufstellung von Luft
qualitätsfahrplänen, um die Einhaltung der Grenz- und 
Zielwerte bis 2030 sicherzustellen. Auf diese Luftquali-
tätsfahrpläne sollen dann nach 2030 Luftreinhaltepläne 
folgen. 

In der Vergangenheit wurden die Grenzwerte für Luft-
schadstoffe aus unterschiedlichen Gründen allerdings nur 
sehr verzögert und oftmals nur nach Klageaktivitäten 
der Umweltverbände eingehalten (SRU 2026b). Eine 
Schwächung des Verbandsklagerechts durch die geplante 
Novelle des Umweltrechtsbehelfsgesetzes sieht der SRU 
daher kritisch (SRU 2026a). 

Das Umweltbundesamt hat kürzlich festgestellt, dass die 
ab 2030 geltenden Grenzwerte von 20 μg/m3 im Jahres-
mittel für NO2 und 10 µg/m3 im Jahresmittel für PM2,5 
im Jahr 2025 an 39 % bzw. 19 % der Messstationen noch 
nicht erreicht wurden (UBA 2026). Vor dem Hintergrund 
bisheriger Erfahrungen besteht daher Anlass zur Sorge, 
dass die Grenzwerte bei Inkrafttreten bis 2030 nicht 
überall eingehalten werden. Diese absehbaren Implemen-
tationsdefizite sollten bei der Gesetzgebung nicht in 
Kauf genommen werden. Um dem vorzubeugen, sieht der 
SRU über eine Eins-zu-eins-Umsetzung hinausgehen-
den Steuerungsbedarf in den folgenden Bereichen: 

Erweiterung der Instrumente für die zuständigen Behörden: 
Die zuständigen Behörden in den Ländern verfügen bis-
lang nicht über die erforderlichen Instrumente, um ef-
fektiv auf die Erreichung der Grenzwerte hinzuwirken. 
So ist es beispielsweise auf kommunaler Ebene nicht 
möglich, eine City-Maut einzuführen oder eine Plakette 

für sehr emissionsarme Fahrzeuge oder solche, die gerin-
ge NOX-Emissionen aufweisen,  zu verwenden. Die Richt-
linie nennt eine Reihe von möglichen Maßnahmen (An-
hang VIII B), die für die Mitgliedstaaten jedoch nicht 
verpflichtend sind. Damit die Behörden handlungsfähig 
sind und die Einhaltung der Grenzwerte sicherstellen 
können, sollte der Bundesgesetzgeber den zuständigen 
Behörden aber ein hinreichendes Set an Maßnahmen zur 
Verfügung stellen. 

Koordination und Unterstützung durch den Bund: Außer-
dem sollte die Anwendung der neuen Regelungen der Luft-
qualitätsrichtlinie in Deutschland dieses Mal von Anfang 
an mit koordinativer und finanzieller Unterstützung 
durch den Bund, etwa über ein Programm, flankiert wer-
den. Damit können die Kommunen unterstützt werden, 
rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Luftqualitätsgrenzwerte einzuhalten. Zudem gewinnt der 
Bund so einen Überblick über den Stand der Implemen-
tation und kann bei gegebenenfalls absehbarem Nicht-
erreichen der Grenzwerte in vielen Städten rechtzeitig 
weitere Maßnahmen ergreifen.

Staatshaftung für Gesundheitsschädigungen durch qualifi-
zierten Verstoß gegen die Richtlinie: Die Luftqualitätsricht-
linie sieht vor, dass Personen, „deren Gesundheit durch 
einen vorsätzlich oder fahrlässig begangenen Verstoß der 
zuständigen Behörden gegen die nationalen Vorschriften 
zur Umsetzung […] dieser Richtlinie geschädigt wird, das 
Recht haben, Ersatz für diesen Schaden zu verlangen und 
zu erhalten“ (Art. 28 Abs. 1 Luftqualitätsrichtlinie (EU) 
2024/2881). Allerdings stellt sich die Problematik der 
Beweislast. Wer Schadensersatz verlangen will, muss den 
kausalen Effekt der Unterlassung auf den Gesundheits-
schaden nachweisen, was im Allgemeinen als schwierig 
gilt. Eine Beweislastumkehr könnte dieses Problem lösen 
(SRU 2026b). Es sollte daher geprüft werden, wie sich 
eine Beweislastumkehr rechtlich verankern ließe.

Weitere Maßnahmen auf der richtigen Ebene ergreifen: 
Grundsätzlich besteht bei der Implementation des Luft-
qualitätsrechts in Deutschland ein Skalierungsproblem; 
die für die Luftreinhalteplanung zuständigen Behörden 
haben für viele Ursachen von Luftverschmutzungen 
keine Regelungskompetenz. So wird zum Beispiel die 
Abgasgesetzgebung für Kraftfahrzeuge oder die Emis
sionsreduzierung bei Industrieanlagen auf EU-Ebene 
beschlossen. Das Straßenverkehrsrecht, das bestimmte 
verkehrsregulierende Maßnahmen nicht vorsieht, liegt 
in der Zuständigkeit des Bundes. Damit fehlen den zu-
ständigen Behörden die Möglichkeiten, an der Ebene 
der Problemverursachung anzusetzen. Der Bund sollte 
deshalb auf einen kohärenten Rechtsrahmen hinwirken. 
Dazu gehört auch, dass sich die Bundesregierung auf 
europäischer Ebene für Regelungen einsetzt, die die 
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zuständigen Behörden bei der Einhaltung der Luftqua
litätsgrenzwerte unterstützen. Hervorzuheben ist die 
Überarbeitung von Normen für Fahrzeugemissionen 
(Euro 6/7) oder für Gesamtschadstoffemissionen (NEC-
Richtlinie (EU) 2016/2284). 

Personelle Ausstattung der Behörden sicherstellen: Die in 
der neuen Richtlinie enthaltene Pflicht, frühzeitig Luft-
qualitätsfahrpläne zu erstellen, stellt einen vielverspre-
chenden Ansatz für rechtzeitiges Handeln dar. Dessen 
effektive Umsetzung ebenso wie neue Monitoring- und 
Berichtspflichten erfordern jedoch unbedingt eine aus-
reichende personelle Ausstattung der zuständigen Be-
hörden in den Ländern.
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